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1 Tabelle: Berufliche Teilhabe 
Organisation und 
Adresse 

Telefon Email Internetseite Beschreibung der Angebote 

Agentur für Arbeit 
Integrationsfachdienst 
(ifd) Oberbayern Südost 
Dienststelle Bad Tölz 
Prof.-Max-Lange-Platz 14 
83646 Bad Tölz 

08041 799 089-
3 

suedost@integrationsfach
dienst-oberbayern.de  

https://www.integrationsfa
chdienst.de/de/ 

Der Integrationsfachdienstes (ifd) ist 
Ansprechpartner bei Fragestellungen 
rund um das Thema Behinderung und 
Arbeitswelt. Die 
Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf: 
 
Übergänge in den Arbeitsmarkt 
Vermittlung eines passenden 
Arbeitsplatzes 
Sicherung von bestehenden 
Arbeitsplätzen 
  
Der ifd ist Ansprechpartner für 
Arbeitnehmer, Arbeitsuchende, 
Schüler und Beschäftigte von 
Werkstätten für Behinderte sowie 
deren Angehörige. 

Agentur für Arbeit 
Einheitliche 
Ansprechstelle für 
Arbeitgeber (EAA)  
Oberbayern-Region 
Südost 
Wittelsbacherstraße 9 
83022 Rosenheim 

0172 838 910 5 
oder 
08031 352 602-
5 

ansprechstelle.oberbayern
-suedost@eaa-bayern.de  

https://www.eaa-
bayern.de/  

Die Einheitlichen Ansprechstellen für 
Arbeitgeber (EAA) informieren, 
beraten und unterstützen alle 
bayerischen Arbeitgeber bei 
Ausbildung, Einstellung und 
Beschäftigung von schwerbehinderten 
Menschen. 
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Zentrum Bayern Familie 
und Soziales 
ZBFS-Inklusionsamt und 
Technischer 
Beratungsdienst 
Bayerstraße 32 
80323 München 

089 189 66-0 poststelle.obb@zbfs.bayer
n.de  

https://www.zbfs.bayern.d
e/inklusion/inklusionsamt/  

Das ZBFS-Inklusionsamt fördert und 
sichert die Beschäftigung von 
Menschen mit Schwerbehinderung 
und ist bei allen Fragen zur 
Schwerbehinderung im Arbeitsleben 
direkter Partner für: 
Beschäftigte und Selbständige, 
Arbeitgeber und das 
betriebliche Integrationsteam. 
 
Die Aufgabe des Technischen 
Beratungsdienstes ist die Beratung 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
sowie die Prüfung von Anträgen zur: 
 
Neueinrichtung von Arbeitsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen 
Behinderungsgerechten 
Umgestaltung von Arbeitsplätzen 
Beschaffung von technischen 
Arbeitshilfen 
Einrichtung und Ausstattung von 
Integrationsprojekten 
Schaffung, Erweiterung, 
Modernisierung und Ausstattung von 
Werk- und Wohnstätten für behinderte 
Menschen. 
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